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Titel der Maßnahme Beschreibung der Maßnahme Zeitpunkt/Zeitrahmen 

XENOS ESF1-BA2-Sprachförde-
rung 

– Berufliche Weiterbil-
dung von Arbeitslosen 

– Berufsbezogene Sprach-
förderung für Arbeits-
lose mit Migrationshin-
tergrund 

Laufzeit 2000 - 2008 

Gesetz zur Steuerung und Be-
grenzung der Zuwanderung 
und zur Regelung des Aufent-
halts und der Integration von 
Unionsbürgern und Ausländern 
(Zuwanderungsgesetz) 

Für Hochqualifizierte ist eine 
Niederlassungserlaubnis von 
Anfang an vorgesehen. 

Maßnahmen: 

– Förderung der Integra-
tion durch Sprachkurse 

– Qualifizierte können im 
begründeten Einzelfall 
eine Aufenthaltserlaub-
nis erhalten 

– Anwerbestopp für 
Nicht- und Geringquali-
fizierte bleibt bestehen 

– EU-Bürger aus den Bei-
trittsstaaten können bei 
qualifizierten Beschäfti-
gungen zugelassen wer-
den, sofern kein inlän-
discher Bewerber oder 
ein Bewerber aus den 
alten EU-Mitgliedstaa-
ten zur Verfügung steht 

– nach erfolgreichem Stu-
dium in Deutschland 
können Ausländer für 

Inkrafttreten: im Wesentli-
chen am 1. Januar 2005 

BGBl. I S. 1950 

                                     

1 Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der 
Beschäftigung in Europa. 

2 BA=Bundesagentur für Arbeit 
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ein Jahr zur Arbeits-
platzsuche eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten 

Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz – Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz – Ar-
tikel I des Gesetzes zur Umset-
zung europäischer Richtlinien 
zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung 

Wesentliche Inhalte des Ge-
setzes: 

– Verhinderung von Be-
nachteiligungen aus 
Gründen der Behinde-
rung, der Rasse, der eth-
nischen Herkunft, des 
Geschlechts, der Reli-
gion oder Weltanschau-
ung, des Alters oder der 
sexuellen Identität 

– Umsetzung im Arbeits-
leben, Sozialschutz, bei 
Bildung und sozialen 
Vergünstigungen 

– Unterstützung durch 
Antidiskriminierungs-
verbände beim Nach-
weis der Diskriminie-
rung 

– Unterstützung bei Dis-
kriminierung im Ar-
beitsrecht durch Be-
triebsräte und vertretene 
Gewerkschaften 

– Errichtung einer Anti-
diskriminierungsstelle 
des Bundes 

Inkrafttreten am 18. August 
2006 

BGBl. I S. 1897 ff 

Der Nationale Integrationsplan 

https://www.bundesregie-
rung.de/Content/DE/Ar-
chiv16/Artikel/2007/07/An-
lage/2007-07-12-nationaler-in-
tegrations-
plan.pdf?__blob=publication-
File&v=3  

Die zehn Themenfelder der 
sechs Arbeitsgruppen waren:  

1. Integrationskurse ver-
bessern  

2. Frühkindliche Bil-
dung: Von Anfang an 
deutsche Sprache för-
dern  

Stand: Juli 2007 
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3. Gute Bildung und 
Ausbildung sichern, 
Arbeitsmarktchancen 
erhöhen  

4. Lebenssituation von 
Frauen und Mädchen 
verbessern, Gleichbe-
rechtigung verwirkli-
chen  

5. Integration vor Ort un-
terstützen  

6. Integration durch bür-
gerschaftliches Enga-
gement und gleichbe-
rechtigte Teilhabe stär-
ken  

7. Kulturelle Pluralität 
leben – interkulturelle 
Kompetenz stärken  

8. Integration durch 
Sport – Potenziale nut-
zen, Angebote aus-
bauen, Vernetzung er-
weitern  

9. Medien – Vielfalt nut-
zen 

10.  Wissenschaft – welt-
offen 

XENOS-Sonderprogramm 
„ESF-Bundesprogramm zur ar-
beitsmarktlichen Unterstützung 
für Bleibeberechtigte und 
Flüchtlinge mit Zugang zum 
Arbeitsmarkt“ 

Arbeitsmarktintegration, Sta-
bilisierung von Beschäfti-
gungsverhältnissen, Informa-
tion der Akteure über Bedarfe 
der Zielgruppe 

Laufzeit 2008 bis 2014 

ESF-Programm zur berufsbezo-
genen Sprachförderung für Per-
sonen mit Migrationshinter-
grund (ESF-BAMF-Programm)3 

– Berufsbezogene Sprach-
förderung von Migran-
tinnen und Migranten 

Laufzeit 2008 bis 2014 

                                     

3 Für die Förderperiode 2007-2013 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) mit der Durchführung des Programms zur berufsbezogenen Sprachförderung für 
Menschen mit Migrationshintergrund beauftragt. 
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Gesetz zur arbeitsmarktadäqua-
ten Steuerung der Zuwande-
rung Hochqualifizierter (Ar-
beitsmigrationssteuerungsge-
setz) 

– Befristete Aufenthaltser-
laubnis unter bestimm-
ten Voraussetzungen für 
besonders qualifizierte 
Geduldete 

– Öffnung des Arbeits-
marktes für Akademiker 
aus Drittstaaten (mit 
Vorrangprüfung) und 
deren Familienangehö-
rige 

– Senkung der Mindest-
einkommensgrenze für 
die Erteilung einer Nie-
derlassungserlaubnis an 
Hochqualifizierte 

Inkrafttreten 1. Januar 2009 

BGBl. I S. 2846 

Nationaler Aktionsplan Integra-
tion; Zusammenhalt stärken – 
Teilhabe verwirklichen 

https://www.bundesregie-
rung.de/Webs/Breg/DE/Bundes-
regierung/BeauftragtefuerIn-
tegration/nap/nationaler-akti-
onsplan/_node.html  
 

Strategische Ziele: 

1. Beschäftigungs- und 
Erwerbschancen sowie 
Qualifizierung erhö-
hen 

2. interkulturelle und 
migrationsspezifische 
Qualifizierung des Be-
ratungspersonals si-
cherstellen 

3. betriebliche Integra-
tion verbessern 

4. Fachkräftebasis si-
chern 

Stand Dezember 2011 

Förderprogramm IQ Arbeitsmarktintegration soll 
durch drei Aufgabenschwer-
punkte verbessert werden: 
 

1. Gewährleistung von 
Erstanlaufstellen zur 
beruflichen Anerken-
nung 

2. Vernetzung der ar-
beitsmarktbezogenen 
Förderangebote vor 
Ort 

Laufzeit 2011 bis 2014 

Ausbau des Programms in 
2013/14 
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3. Sensibilisierung und 
Schulung der beteilig-
ten Institutionen (z.B. 
Bundesagentur für Ar-
beit) 

Gesetz über die Feststellung der 
Gleichwertigkeit von Berufs-
qualifikationen (Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz - 
BQFG) 

Das Gesetz gibt ausländischen 
Fachkräften das Recht, dass 
ihr Berufsabschluss auf 
Gleichwertigkeit mit dem 
deutschen Referenzberuf 
überprüft wird. 

Die Integration in den deut-
schen Arbeitsmarkt soll ver-
bessert werden. 

Inkrafttreten: 
1. April 2012 
(§ 6 Abs. 2 Satz 2 und 4, Abs. 
3 und 4, § 13 Abs. 2 Satz 2 
und 4 sowie Abs. 3 und 4 tra-
ten am 1. Dezember 2012 in 
Kraft) 

BGBl. I S. 2515 

Gesetz wurde zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2015 
BGBl. I S. 2572 

Portal „Anerkennung in 
Deutschland“ 
https://www.anerkennung-in-
deutsch-
land.de/html/de/ueber_uns.php  

Informationsportal der Bun-
desregierung zur Anerken-
nung ausländischer Berufs-
qualifikationen. Es richtet 
sich in erster Linie an Perso-
nen, die im Ausland einen 
Berufsabschluss erworben ha-
ben und klären möchten, ob 
sie einen offiziellen „Aner-
kennungsbescheid“ brauchen, 
um in ihrem Beruf in 
Deutschland arbeiten zu kön-
nen (z.B. Ärzte, Lehrer, etc.). 

Freischaltung mit Inkrafttre-
ten des Anerkennungsgeset-
zes zum 1. April 2012 

Das Portal ist bis heute ge-
schaltet. 

BQ-Portal – Das Informations-
portal für ausländische Berufs-
qualifikationen 

https://www.bq-portal.de  

Online Wissens- und Arbeits-
plattform für Kammern und 
Unternehmen zur Bewertung 
ausländischer Aus- und Fort-
bildungsabschlüsse 

Als Arbeitsinstrument seit 
März 2013 verfügbar. 

Das Portal ist bis heute ge-
schaltet. 

Gesetz zur Verbesserung der 
Rechte von international 
Schutzberechtigten und auslän-
dischen Arbeitnehmern 

 

Alle nachziehenden Fami-
lienangehörigen haben nach § 
27 Abs. 5 AufenthG die Be-
rechtigung, unmittelbar nach 

Inkrafttreten 
6. September 2013 

BGBl. I S. 3484 
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der Einreise in das Bundesge-
biet eine Erwerbstätigkeit aus-
üben zu dürfen. 

Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinie 2011/95/EU 

 

Verkürzung der Sperrfrist vor 
Ausübung einer Beschäfti-
gung zur Reduzierung der Ab-
hängigkeit der Asylbewerber 
von Sozialleistungen 
(Vorgriff auf eine Neufassung 
betr. EU-Richtlinie über Min-
destnormen für die Aufnahme 
von Asylbewerbern) 

Inkrafttreten 
1. Dezember 2013 

BGBl. I S. 3474 

 

Modellprojekt „Jeder Mensch 
hat Potenzial - frühzeitige Ar-
beitsmarktintegration von Asyl-
bewerberinnen und Asylbewer-
bern“ 

 

Projekt der Bundesagentur für 
Arbeit, des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge 
und dem vom ESF geförder-
ten Bundesprogramm „XE-
NOS“ 

Durch das Projekt sollen früh-
zeitig Potenziale für den Ar-
beitsmarkt identifiziert und 
gezielte Vermittlungsdienst-
leistungen bereitgestellt wer-
den. 

Das Modellprojekt wurde von 
Januar 2014 bis Dezember 
2015 an sechs Standorten 
durgeführt. Zudem wurde es 
ab 2015 um die Standorte 
Berlin, Hannover und Lud-
wigshafen erweitert. 

Gesetz zur Einstufung weiterer 
Staaten als sichere Herkunfts-
staaten und zur Erleichterung 
des Arbeitsmarktzugangs für 
Asylbewerber und geduldete 
Ausländer 

Kürzung der Wartefrist zur 
Aufnahme einer Beschäfti-
gung für Asylbewerber und 
geduldete Ausländer einheit-
lich auf 3 Monate 

Inkrafttreten 
6. November 2014 

BGBl. I S. 1649  

ESF-Qualifizierung im Kontext 
Anerkennungsgesetz (Förder-
programm IQ) 

Ziel ist es, Personen mit Mig-
rationshintergrund zu den er-
forderlichen Qualifizierungen 
zu verhelfen, die zur vollen 
Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen benö-
tigt werden oder die eine bil-
dungsadäquate Erwerbsmög-
lichkeit der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer ermöglichen. 

Laufzeit 1. Januar 2015 bis 31. 
Dezember 2022 
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Berufsbezogenen Sprachförde-
rung für Menschen mit Migrati-
onshintergrund (ESF-BAMF-
Programm4)  

Das Programm verknüpft 
Sprachunterricht und berufli-
che Bildung. Es baut auf dem 
allgemeinsprachlichen Integ-
rationskurs auf und ist we-
sentlicher Bestandteil einer 
arbeitsmarktbezogenen 
Deutschförderung. Hauptziel-
gruppe sind Leistungsbezie-
hende nach dem Dritten (SGB 
III) oder Zweiten (SGB II) So-
zialgesetzbuch. 

Laufzeit: 20. April 2015 bis 
19. April 2018 

ESF-Integrationsrichtlinie 
Bund, Förderperiode 2014-2020 

Integration von Asylbewerbern 
und Flüchtlingen (IvAF) 

– Maßnahmen zur Bera-
tung, betriebsnahen Ak-
tivierung, Qualifizie-
rung sowie Vermittlung 
in Arbeit oder Ausbil-
dung  

– Zur Verstärkung der An-
gebote der Arbeitsagen-
turen/Jobcenter 

Laufzeit 1. Juli 2015 bis vo-
raussichtlich 12/2020 

Asylverfahrensbeschleuni-
gungsgesetz 

Die Möglichkeiten der aktiven 
Arbeitsförderung werden 
auch für Asylbewerber, die 
nach den Vorschriften des 
Asylgesetzes keine Erwerbstä-
tigkeit ausüben dürfen, aber 
eine hohe Bleibeperspektive 
haben, geöffnet (§ 131 SGB 
III). Die Gefahr von späterer 
Langzeitarbeitslosigkeit soll 
so verringert werden. 

Das Leiharbeitsverbot für 
Asylbewerber sowie für Ge-
duldete entfällt nach drei Mo-
naten, wenn es sich um Fach-
kräfte handelt. 

Inkrafttreten 
24. Oktober 2015 

BGBl. I S. 1722 

                                     

4 Für die Förderperiode 2014-2020 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge (BAMF) mit der Durchführung des Programms zur berufsbezogenen Sprachförderung für 
Menschen mit Migrationshintergrund beauftragt. 
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Änderung der Beschäftigungs-
verordnung (BeschV) 

 

Die Möglichkeiten der legalen 
Migration für Staatsangehö-
rige der Westbalkanstaaten 
wurden erweitert. In den Jah-
ren 2016 bis einschließlich 
2020 können sie mit Zustim-
mung der BA jede Beschäfti-
gung aufnehmen. Die Zustim-
mung zur Beschäftigung er-
folgt bei Vorliegen eines Ar-
beitsplatzangebotes und nach 
Prüfung des Vermittlungsvor-
rangs und der Beschäftigungs-
bedingungen. 

Inkrafttreten 
1. Januar 2016 

§ 26 Abs. 2 angef. mWv 
28. Oktober 2015 durch VO v. 
24. Oktober. 2015 (BGBl. I S. 
1789). 

Gesetz zur Änderung des 
Zwölften Buches Sozialgesetz-
buch und weiterer Vorschriften 

Im Rahmen der Arbeitsförde-
rung nach dem SGB III wer-
den ausbildungsbegleitende 
Hilfen für Geduldete geöffnet.  

Die Voraufenthaltsdauer für 
Geduldete und best. Perso-
nengruppen mit Aufenthalts-
erlaubnis wird in der Arbeits- 
und Ausbildungsförderung 
verkürzt. 

Inkrafttreten 
1. Januar 2016 (Abweichun-
gen siehe BGBl) 

BGBl I S. 2557 

 

 

Ende der Bearbeitung 


